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EU vs. Google: Nur was heißt „Gleichbehand-
lung“ im Internet?

Die Entscheidung der Europ�ischen Kommission
gegen Google vom 26. 6. 2017 hat die Internet-
wirtschaft ver�ndert. Bislang lief es oft so: Start-
Ups entwarfen ein kreatives Produkt, um Infor-
mationen leichter nutzbar zu machen; Google be-
merkt �ber den Traffic dessen kommerziellen Er-
folg und kauft es oder baut es nach. Das eigene
Produkt wird dann in der omnipr�senten Mono-
polsuche weltweit als das vermeintlich wichtigs-
te pr�sentiert, erh�lt so automatisch mehr Klicks
und relevante Nutzerdaten und wird so im Laufe
der Zeit dank Netzwerkeffekten automatisch im-
mer besser und tats�chlich konkurrenzf�hig. Die
Konkurrenz schaut in die Rçhre.

So geschah es z. B. bei Google Shop-
ping, Google Maps oder der Bildersu-
che und so w�rde es f�r Googles Ho-
tel-, Flug- oder Versicherungssuche
weitergehen. F�r Investoren bedeutete
der Kreislauf vor allem eins: Finger
weg von jedem Sektor, in dem Google
�ber Nacht kraft der Suche einen eige-
nen Dienst zum Champion k�ren kann.
Die J 2,42 Mrd. Bußgeldentscheidung

der Kommission durchbricht diesen innovations-
feindlichen Kreislauf. Die Beg�nstigung des
eigenen Dienstes, Google Shopping, in organi-
schen oder bezahlten Suchergebnissen wurde un-
tersagt. Gleiches gilt f�r Algorithmen, die Ver-
gleichsportale herabstuften, aber nicht f�r Goog-
les eigenen Vergleichsdienst gelten. Google soll
alle gleich behandeln.
Mit einem Umsatzwachstum von 70 % waren die
Produktanzeigen, die Google Shopping liefert,
immerhin Googles grçßter Umsatztreiber 2016
(www.searchengineland.com/google-shopping-
ads-so-hot-right-now). Nun muss sich Google
entscheiden, ob es diesen Anzeigentyp ganz
wegl�sst oder auch anderen Produktvergleichs-
diensten wie Idealo oder Ladenzeile einr�umt.
Google muss aber auch die Einblendung aller
seiner anderen Dienste in den Suchergebnissen
�berdenken. Die juristische Begr�ndung der
Kommissionsentscheidung l�sst kaum Raum da-
f�r, die Beg�nstigung von Google Shopping als
einen Missbrauch, aber die anderer Dienste als
zul�ssig anzusehen. F�llt ein Google Dienst in
einen von der generellen Suche getrennten, aber
verbundenen Markt, darf Google diesen Dienst
grunds�tzlich nicht �ber die Suche beg�nstigen.
Es ist nur konsequent, dass die Kommission in-
soweit von einem Pr�zedenzfall spricht und wei-
tere Bußgelder f�r die Beg�nstigung anderer
Dienste ank�ndigt, sollte Google nicht von sich
aus das „Prinzip der Gleichbehandlung“ umfas-
send anwenden.
Ein zentraler Streitpunkt wird allerdings sein,
was Gleichbehandlung eigentlich bedeutet. We-
gen der Suchmaschinen-immanenten W�rdi-
gung von Webseiten kann keine absolute

Gleichbehandlung in dem Sinne gemeint sein,
dass jede Webseite gleich gewichtet werden
muss. Vielmehr ist zun�chst eine formale
Gleichbehandlung geboten: Google muss auf al-
le Inhalte, einschließlich die seines eigenen
Dienstes, dieselben Methoden f�r das Crawlen,
Indexieren, Abstrafen, Ausw�hlen, Positionie-
ren und Darstellen anwenden. Jenseits dieser
formalen Gleichstellung ist aber auch eine ma-
terielle Gleichbehandlung nçtig. Alle Webseiten
m�ssen dieselbe Chance auf Visibilit�t wie
Googles entsprechender Dienst haben. Die
durchaus kreativen Methoden regulierter Tele-
kommunikationsunternehmen zur Diskriminie-

rung von Wettbewerbern bei der Gew�hrung
von Zugang zu Netzen zeigten, wie wichtig hier
der Blick f�r die Details ist. Bei der Internetsu-
che gibt es mindestens ebenso viele Stellschrau-
ben, um �ber ein formal auf alle gleich angewen-
detes Verfahren materiell doch zu diskriminie-
ren. Nehmen wir nur das Beispiel einer Auktion,
bei der Google das Recht versteigert, einen be-
stimmten Inhalt einzublenden (z. B. eine Pro-
duktanzeige). W�rde es f�r die Gleichbehand-
lung gen�gen, dass Googles eigener Dienst mit-
bieten muss? Was ist, wenn die Auktion wie bei
AdWords auch die Qualit�t einer Webseite w�r-
digt und Googles Dienst dabei allein wegen der
N�he zum Unternehmen besser abschneidet?
Kçnnte Google den vom eigenen Dienst in einer
Auktion gezahlten Hçchstpreis einfach wieder
an den Dienst zur�ckzahlen („linke Tasche,
rechte Tasche“), um den Sieg bei jeder Auktion
zu sichern? D�rfte der eigene Dienst vor anderen
Bietern �ber Algorithmus-�nderungen infor-
miert werden? W�rde ein einfacherer Zugriff
auf unternehmenseigene Daten deren beg�nstig-
te Darstellung rechtfertigen? Etc.
Die Komplexit�t der Internetsuche macht die ef-
fektive �berwachung eines Gleichbehandlungs-
gebots zur Mammutaufgabe. Es sind kontinuier-
lich so viele Parameter zu �berwachen, dass eine
allgemeine Wettbewerbsbehçrde schnell an ihre
Grenzen stoßen wird. Die Kommission hat vor-
sorglich schon einmal einen Auftrag �ber J 10
Mio. f�r die technische Unterst�tzung bei der
�berwachung von Googles Compliance f�r
5 Jahre ausgeschrieben. Langfristig wird man
aber �ber eine spezialisierte Aufsichtsbehçrde
nachdenken m�ssen. Die nationalen Behçrden
f�r die �hnlich komplexe und thematisch eng ver-
wandte Telekommunikation w�rden sich anbie-
ten. Eine Erweiterung des Kommunikationsbe-
griffs im Rahmen der Richtlinie �ber einen euro-
p�ischen Kodex f�r die elektronische Kommuni-
kation kçnnte daf�r bereits die T�r çffnen. Bis es
soweit ist, werden die Kommission und Zivilge-
richte das regulatorische Vakuum f�llen und f�r
gleiche Wettbewerbschancen auch im Internet
sorgen m�ssen.
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